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RICHTLINIE 2009/…/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES

vom …
zur Änderung der Richtlinie 2006/42/EG betreffend Pestizidanwendungsmaschinen
(Text von Bedeutung für den EWR)
DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION –

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 95,

auf Vorschlag der Kommission,

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses
,

gemäß dem Verfahren des Artikels 251 des Vertrags
,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1)
Es wird allgemein anerkannt, dass der Einsatz von Pestiziden Gefahren für Umwelt und menschliche Gesundheit mit sich bringt. In ihrer Mitteilung „Hin zu einer thematischen Strategie zur nachhaltigen Nutzung von Pestiziden“ vom 12. Juli 2006 legt die Kommission eine Strategie zur Verringerung der mit der Verwendung von Pestiziden verbundenen Risiken für die menschliche Gesundheit und die Umwelt dar. Außerdem haben das Europäischen Parlament und der Rat die Richtlinie 2009/.../EG vom … über einen Aktionsrahmen der Gemeinschaft für den nachhaltigen Einsatz von Pestiziden ("die Rahmenrichtlinie")
( angenommen.

(2)
Konstruktion, Bau und Wartung von Maschinen zur Ausbringung von Pestiziden spielen bei der Verringerung der nachteiligen Auswirkungen von Pflanzenschutzmitteln auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt eine beträchtliche Rolle. Für bereits in gewerblichem Gebrauch befindliche Pestizidausbringungsmaschinen werden mit der Rahmenrichtlinie Vorschriften für Kontrolle und Wartung eingeführt.

(3)
Die Rahmenrichtlinie gilt für Pestizide, die Pflanzenschutzmittel sind. Es ist daher angemessen, den Anwendungsbereich der vorliegenden Richtlinie auf Maschinen zur Anwendung von Pestiziden, die Pflanzenschutzmittel sind, zu beschränken. Da jedoch davon ausgegangen wird, dass der Anwendungsbereich der Rahmenrichtlinie auf Biozid-Produkte ausgedehnt werden soll, sollte die Kommission bis zum 31. Dezember 2012 die Ausweitung des Anwendungsbereichs der dem Umweltschutz dienenden Vorschriften auf Maschinen zur Anwendung von Biozid-Produkten prüfen.

(4)
Der Schutz der Gesundheit und Sicherheit von Personen und gegebenenfalls von Haustieren und Sachen ist bereits durch die Richtlinie 2006/42/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Mai 2006 über Maschinen
 geregelt. Es ist somit angezeigt, wesentliche, dem Umweltschutz dienende Vorschriften für Konstruktion und Bau neuer Pestizidausbringungsmaschinen in die Richtlinie 2006/42/EG aufzunehmen, wobei sicherzustellen ist, dass diese im Einklang mit den Vorschriften der Rahmenrichtlinie über Wartung und Kontrolle stehen.
(5)
Zu diesem Zweck ist es außerdem erforderlich, in die Richtlinie 2006/42/EG einen Hinweis auf den Umweltschutz einzufügen und dieses Ziel auf die Maschinenarten und die Risiken zu beschränken, für die es spezielle Umweltschutzanforderungen gibt.

(6)
Zu den Pestizidanwendungsmaschinen gehören selbstfahrende, gezogene, auf einem Fahrzeug angebrachte, aufgesattelte und in Luftfahrzeugen angebrachte sowie ortsfeste Maschinen, die zur Anwendung von Pestiziden sowohl für den gewerblichen als auch den nicht gewerblichen Gebrauch bestimmt sind. Außerdem gehören dazu mit einer Druckkammer ausgestattete motorisch oder durch menschliche Kraft angetriebene tragbare Maschinen und handgehaltene Maschinen.

(7)
Diese Richtlinie sollte auf die grundlegenden Anforderungen beschränkt werden, die Pestizidanwendungsmaschinen erfüllen müssen, damit sie in Verkehr gebracht und/oder in Betrieb genommen werden können; für die Entwicklung der harmonisierten Normen mit ausführlichen Spezifikationen für die verschiedenen Kategorien von Pestizidanwendungs​maschinen, anhand derer die Hersteller diese Anforderungen erfüllen können, sollten die europäischen Normungsorganisationen zuständig sein.

(8)
Es ist entscheidend, dass alle betroffenen Parteien, einschließlich der Industrie, der Landwirte und der Umweltschutzorganisationen, gleichermaßen in die Festlegung der harmonisierten Normen einbezogen werden, damit sichergestellt ist, dass sie auf der Grundlage eines einhelligen Konsenses aller Interessengruppen angenommen werden.

(9)
Die Richtlinie 2006/42/EG sollte daher entsprechend geändert werden.

(10)
Gemäß Nummer 34 der Interinstitutionellen Vereinbarung über bessere Rechtsetzung
 sind die Mitgliedstaaten aufgefordert, für ihre eigenen Zwecke und im Interesse der Gemeinschaft eigene Tabellen aufzustellen, aus denen im Rahmen des Möglichen die Entsprechungen zwischen dieser Richtlinie und den Umsetzungsmaßnahmen zu entnehmen sind, und diese zu veröffentlichen.

(11)
Reichen die verfügbaren wissenschaftlichen Belege nicht aus, um eine präzise Risiko​bewertung durchzuführen, sollten die Mitgliedstaaten bei der Ergreifung von Maßnahmen gemäß dieser Richtlinie das Vorsorgeprinzip anwenden, das im Vertrag und in der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften verankert ist und in der Mitteilung der Kommission vom 2. Februar 2000 über die Anwendbarkeit des Vorsorgeprinzips präzisiert wird und das daher unter gebührender Berücksichtigung der anderen in dieser Richtlinie enthaltenen Vorschriften und Grundsätze wie freier Warenverkehr und Konformitätsvermutung angewandt werden sollte.

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

Artikel 1
Änderungen der Richtlinie 2006/42/EG

Die Richtlinie 2006/42/EG wird wie folgt geändert:

1.
Dem Artikel 2 Absatz 2 wird folgender Buchstabe angefügt:

„m)
„wesentliche Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen“ verbindliche Vorschriften für die Konstruktion und den Bau von unter diese Richtlinie fallenden Produkten, um ein hohes Maß an Schutz der Gesundheit und Sicherheit von Personen und gegebenenfalls von Haustieren und Sachen und – soweit anwendbar – an Umweltschutz zu gewährleisten.

Die wesentlichen Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen sind in Anhang I angegeben. Die wesentlichen Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen zum Schutz der Umwelt gelten nur für die in Abschnitt 2.4 dieses Anhangs genannten Maschinen.“

2.
Artikel 4 Absatz 1 erhält folgende Fassung:

„1)
Die Mitgliedstaaten treffen alle erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass Maschinen nur in Verkehr gebracht und/oder in Betrieb genommen werden dürfen, wenn sie den für sie geltenden Bestimmungen dieser Richtlinie entsprechen und wenn sie bei ordnungsgemäßer Installation und Wartung und bei bestimmungsgemäßer Verwendung oder bei Verwendung unter vernünftigerweise vorhersehbaren Bedingungen die Sicherheit und Gesundheit von Personen und gegebenenfalls von Haustieren und Sachen und – soweit anwendbar – die Umwelt nicht gefährden.“

3.
Artikel 9 Absatz 3 Unterabsatz 1 erhält folgende Fassung:
„In den in Absatz 1 genannten Fällen konsultiert die Kommission die Mitgliedstaaten und andere interessierte Parteien, wobei sie angibt, welche Maßnahmen sie zu ergreifen beabsichtigt, um auf Gemeinschaftsebene ein hohes Maß an Schutz der Gesundheit und Sicherheit von Personen und gegebenenfalls von Haustieren und Sachen und – soweit anwendbar – an Umweltschutz zu gewährleisten.“
4.
Artikel 11 Absatz 1 erhält folgende Fassung:

„1)
Stellt ein Mitgliedstaat fest, dass eine von dieser Richtlinie erfasste und mit der CE‑Kennzeichnung versehene Maschine, der die EG-Konformitätserklärung beigefügt ist, bei bestimmungsgemäßer Verwendung oder bei Verwendung unter vernünftigerweise vorhersehbaren Bedingungen die Gesundheit oder Sicherheit von Personen oder gegebenenfalls von Haustieren oder Sachen oder – soweit anwendbar – die Umwelt zu gefährden droht, so trifft er alle zweckdienlichen Maßnahmen, um diese Maschine aus dem Verkehr zu ziehen, ihr Inverkehrbringen und/oder die Inbetriebnahme dieser Maschine zu untersagen oder den freien Verkehr hierfür einzuschränken.“

5.
Anhang I wird wie folgt geändert:
a)
Abschnitt „Allgemeine Grundsätze“ Nummer 4 erhält folgende Fassung:
„4.
Dieser Anhang ist in mehrere Teile gegliedert. Der erste Teil hat einen allgemeinen Anwendungsbereich und gilt für alle Arten von Maschinen. Die anderen Teile beziehen sich auf bestimmte konkretere Gefährdungen. Dieser Anhang ist jedoch stets in seiner Gesamtheit zu prüfen, um Sicherheit zu erlangen, dass alle jeweils relevanten grundlegenden Anforderungen erfüllt sind. Bei der Konstruktion einer Maschine sind in Abhängigkeit von den Ergebnissen der Risikobeurteilung gemäß Nummer 1 dieser Allgemeinen Grundsätze die Anforderungen des allgemeinen Teils und die Anforderungen eines oder mehrerer der anderen Teile zu berücksichtigen. Die wesentlichen Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen zum Schutz der Umwelt gelten nur für die in Abschnitt 2.4 genannten Maschinen.“

b)
Teil 2 wird wie folgt geändert:

i)
Absatz 1 erhält folgende Fassung:

„Nahrungsmittelmaschinen, Maschinen für kosmetische oder pharmazeutische Erzeugnisse, handgehaltene und/oder handgeführte Maschinen, tragbare Befestigungsgeräte und andere Schussgeräte sowie Maschinen zur Bearbeitung von Holz und von Werkstoffen mit ähnlichen physikalischen Eigenschaften sowie Maschinen zur Ausbringung von Pestiziden müssen alle in diesem Kapitel genannten grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsschutz​anforderungen erfüllen (siehe Allgemeine Grundsätze, Nummer 4).“
ii)
Folgender Abschnitt wird angefügt:

„2.4.
PESTIZIDAUSBRINGUNGSMASCHINEN
2.4.1.
Begriffsbestimmung

„Pestizidanwendungsmaschinen": Maschinen, die eigens zur Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln im Sinne der Verordnung (EG) Nr. …/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom …+ über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln* bestimmt sind.

2.4.2.
Allgemeines

Der Hersteller einer Pestizidanwendungsmaschine oder sein Bevollmächtigter hat sicher zu stellen, dass im Einklang mit dem Verfahren der Risikobeurteilung und Risikominderung gemäß den Allgemeinen Grundsätzen Nummer 1 eine Beurteilung der Risiken einer unbeabsichtigten Exposition der Umwelt gegenüber Pestiziden vorgenommen wird.

Pestizidausbringungsmaschinen müssen unter Berücksichtigung der Ergebnisse der in Absatz 1 genannten Risikobeurteilung so konstruiert und gebaut sein, dass sie ohne unbeabsichtigte Exposition der Umwelt gegenüber Pestiziden betrieben, eingerichtet und gewartet werden können.

Es dürfen zu keinem Zeitpunkt Lecks auftreten.

2.4.3.
Bedienung und Überwachung

Es muss möglich sein, die Pestizidanwendung von der Bedienungsposition aus einfach und präzise zu steuern, zu überwachen und sofort abzubrechen.

2.4.4.
Füllung und Entleerung

Die Maschine muss so konstruiert und gebaut sein, dass das präzise Füllen mit der erforderlichen Pestizidmenge erleichtert und das einfache und vollständige Entleeren gewährleistet wird und das Verschütten von Pestiziden und eine Verschmutzung der Wasserquelle dabei nicht möglich sind.

2.4.5.
Anwendung
2.4.5.1.
Anwendungsrate

Die Maschine muss mit Vorrichtungen zur einfachen, präzisen und zuverlässigen Einstellung der Anwendungsrate ausgestattet sein.

2.4.5.2.
Verteilung, Ablagerung und Abdrift von Pestiziden

Die Maschine muss so konstruiert und gebaut sein, dass sichergestellt ist, dass das Pestizid auf den Zielflächen abgelagert wird, unbeabsichtigte Freisetzun​gen auf andere Flächen möglichst gering gehalten werden und ein Abdriften von Pestiziden in die Umwelt vermieden wird. Gegebenenfalls muss eine gleichmäßige Verteilung und homogene Ablagerung des Pestizids sicherge​stellt sein.

2.4.5.3.
Prüfungen

Um festzustellen, ob die entsprechenden Teile der Maschine die unter 2.4.5.1 und 2.4.5.2 genannten Anforderungen erfüllen, muss der Hersteller oder sein Bevollmächtigter für jeden Maschinentyp die entsprechenden Prüfungen durchführen oder durchführen lassen.

2.4.5.4.
Freisetzungen beim Abschalten

Die Maschine muss so konstruiert und gebaut sein, dass Freisetzungen beim Abschalten der Pestizidanwendungsfunktion nicht möglich sind.

2.4.6.
Wartung
2.4.6.1.
Reinigung

Die Maschine muss so konstruiert und gebaut sein, dass sie einfach und gründlich gereinigt werden kann, ohne dass dabei die Umwelt verschmutzt wird.

2.4.6.2.
Instandhaltung

Die Maschine muss so konstruiert und gebaut sein, dass der Austausch abgenutzter Teile ungehindert möglich ist, ohne dass dabei die Umwelt verschmutzt wird.

2.4.7.
Kontrollen

Es muss möglich sein, die zur Kontrolle des ordnungsgemäßen Arbeitens der Maschine erforderlichen Messinstrumente einfach an die Maschine anzuschließen.

2.4.8.
Kennzeichnung von Düsen, Sieben und Filtern

Düsen, Siebe und Filter müssen so gekennzeichnet sein, dass Typ und Größe klar erkennbar sind.

2.4.9.
Angabe des verwendeten Pestizids

Gegebenenfalls muss die Maschine mit einer besonderen Vorrichtung versehen sein, an der der Anwender die Bezeichnung des verwendeten Pestizids anbringen kann.

2.4.10.
Betriebsanleitung

Die Betriebsanleitung muss folgende Informationen enthalten:

a)
die Vorkehrungen, die beim Mischen, Einfüllen, Anwenden, Entleeren, Reinigen, bei Instandhaltungsarbeiten und beim Transport zu treffen sind, um eine Verschmutzung der Umwelt zu vermeiden;

b)
ausführliche Bedingungen für die Verwendung in den verschiedenen vorgesehenen Arbeitsumgebungen, einschließlich der dazugehörigen notwendigen Vorbereitung und Einrichtung, durch die eine Ablagerung des Pestizids auf den Zielflächen bei gleichzeitiger Minimierung der Freisetzungen auf andere Flächen, eine Verhinderung des Abdriftens in die Umwelt und gegebenenfalls eine gleichmäßige Verteilung und eine homogene Ablagerung des Pestizids sichergestellt wird;

c)
die Bandbreite der Typen und Größen der Düsen, Siebe und Filter, mit denen die Maschine betrieben werden kann;

d)
die Kontrollhäufigkeit und die Kriterien und das Verfahren für den Austausch von Verschleißteilen, die den ordnungsgemäßen Betrieb der Maschine betreffen, wie Düsen, Siebe und Filter;

e)
Spezifikation der Kalibrierung, täglichen Wartung, Wintervorbereitung und anderen Kontrollen, die zur Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Betriebs der Maschine erforderlich sind;

f)
Pestizidarten, die den ordnungsgemäßen Betrieb der Maschine beinträchtigen können;

g)
einen Hinweis darauf, dass der Betreiber stets die Bezeichnung des gerade verwendeten Pestizids in der unter Nummer 2.4.9. genannten besonderen Vorrichtung aktualisieren sollte;

h)
Anschluss und Verwendung von Spezialausrüstungen und Zubehörteilen und die zu treffenden erforderlichen Vorkehrungen;

i)
einen Hinweis darauf, dass die Maschine nationalen Vorschriften für eine regelmäßige Überprüfung durch benannte Stellen, wie in der Richtlinie 2009/…/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom …+ über einen Aktionsrahmen der Gemeinschaft für den nachhaltigen Einsatz von Pestiziden** vorgesehen, unterliegen kann;

j)
die Merkmale der Maschine, die zur Gewährleistung ihres ordnungsgemäßen Betriebs überprüft werden müssen;

k)
eine Anleitung für den Anschluss der erforderlichen Messinstrumente.

__________________

*
ABl. L …

**
ABl. L …++"
Artikel 2
Umsetzung

1.
Die Mitgliedstaaten erlassen die erforderlichen Vorschriften, um dieser Richtlinie bis spätestens … *nachzukommen. Sie setzen die Kommission unverzüglich davon in Kenntnis.

Sie wenden diese Vorschriften ab dem …** an.

Bei Erlass dieser Vorschriften nehmen die Mitgliedstaaten in den Vorschriften selbst oder durch einen Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung auf diese Richtlinie Bezug. Die Mitgliedstaaten legen die Einzelheiten dieser Bezugnahme fest.

2.
Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut der innerstaatlichen Vorschriften mit, die sie auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen.

Artikel 3
Inkrafttreten

Diese Richtlinie tritt am 20. Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Artikel 4
Adressaten

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Geschehen zu

In Namen des Europäischen Parlaments
Im Namen des Rates

Der Präsident
Der Präsident



�	Stellungnahme vom 14. Januar 2009 (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht)ABl. C ….


�	Standpunkt Stellungnahme des Europäischen Parlaments vom 22. April 2009 (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht) und Beschluss des Rates vom ….


�	ABl. L ...


(	ABl: Bitte Nummer, und Datum und Fundstelle der Richtlinie im Amtsblatt einfügen.


�	ABl. L 157 vom 9.6.2006, S. 24.


�	ABl. C 321 vom 31.12.2003, S. 1.


+	ABl.: Bitte Nummer und Datum dieser Verordnung einfügen.


+	ABl.: Bitte Nummer und Datum der genannten Richtlinie einfügen.


++	ABl.: Bitte die Fundstellen im ABl. für beide Richtlinien einfügen.


*	18 Monate nach dem Datum des Inkrafttretens dieser Richtlinie.


**	24 Monate nach dem Datum des Inkrafttretens dieser Richtlinie.
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